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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §50 Abs1;

1. WRG 1959 § 50 heute

2. WRG 1959 § 50 gültig ab 01.10.1997 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 74/1997

3. WRG 1959 § 50 gültig von 01.11.1959 bis 30.09.1997

Rechtssatz

Das Ausmaß der gesetzlichen Instandhaltungsp;icht in Bezug auf den vom Wasserbenutzungsberechtigten zu

gewährleistenden Zustand seiner Anlagen wird im § 50 Abs. 1 WRG 1959 mit jenem Zustand beschrieben, welcher der

Bewilligung entspricht, und für den Fall, dass der konsensgemäße Zustand nicht erweislich ist, mit den Worten

festgelegt, dass die Anlagen derart zu erhalten (und zu bedienen) sind, dass keine Verletzung öBentlicher Interessen

oder fremder Rechte stattCndet. Steht der konsensmäßige Zustand fest, dann kann sich demnach die Erhaltungsp;icht

auch nur auf diesen Zustand beziehen. Mit dem Gebot der Hintanhaltung einer Verletzung öBentlicher Interessen oder

fremder Rechte umschreibt das Gesetz das Ausmaß der Instandhaltungsp;icht für den Fall, dass der konsensgemäße

Zustand der Anlage nicht mehr feststellbar ist (vgl. E 25. Oktober 1994, 93/07/0049, 0150, 0151; E 23. Februar 2012,

2010/07/0039).Das Ausmaß der gesetzlichen Instandhaltungsp;icht in Bezug auf den vom

Wasserbenutzungsberechtigten zu gewährleistenden Zustand seiner Anlagen wird im Paragraph 50, Absatz eins, WRG

1959 mit jenem Zustand beschrieben, welcher der Bewilligung entspricht, und für den Fall, dass der konsensgemäße

Zustand nicht erweislich ist, mit den Worten festgelegt, dass die Anlagen derart zu erhalten (und zu bedienen) sind,

dass keine Verletzung öBentlicher Interessen oder fremder Rechte stattCndet. Steht der konsensmäßige Zustand fest,

dann kann sich demnach die Erhaltungsp;icht auch nur auf diesen Zustand beziehen. Mit dem Gebot der

Hintanhaltung einer Verletzung öBentlicher Interessen oder fremder Rechte umschreibt das Gesetz das Ausmaß der

Instandhaltungsp;icht für den Fall, dass der konsensgemäße Zustand der Anlage nicht mehr feststellbar ist vergleiche

E 25. Oktober 1994, 93/07/0049, 0150, 0151; E 23. Februar 2012, 2010/07/0039).
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